
 

• Aktuell gelten noch folgenden Einschränkungen (zu denen wir per Gesetz verpflichtet sind) für den 
Trainingsbetrieb: 
 

• Maskenpflicht bis zum Trainingsgerät (Es muss also immer dann, wenn sich nicht sportlich betätigt 
wird -etwa beim Wechseln der Geräte -eine Maske getragen werden)  
 

• Die 3Gs-Regelungen entfallen 

 
• Es besteht keine Personenbegrenzung im walk-in 

 

• Ab sofort öffnen wir die walk-in Umkleiden und Duschen im Gebäude 40.44.  Bitte beachtet hierfür 
die Aushänge an den Umkleidetüren 

 

• Das Schwimmbad öffnet ab dem 21.06.2021. 
 

• Die Sauna bleibt weiterhin geschlossen. 
  

• 1,5m Mindestabstand sowie das Desinfizieren der Geräte nach der Nutzung. 
 
 

 
Stand: 27.06.2021 
 

 
 
 
 
 
 

Die Regeln richten sich nach den aktuell geltenden Richtlinien der CoronaVO des Landes Baden-Württemberg: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-

baden-wuerttemberg/ 

 

VERHALTENSREGELN IM walk-in 

INDOOR 
 

Was muss beachtet werden? 
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